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Die Juli-Ausgabe 1954
des Rheinischen Ärzteblattes
stand ganz im Zeichen der
Berichterstattung über den
57. Deutschen Ärztetag in
Hamburg. Im Rahmen des
Ärztetages fanden die
Hauptversammlungen der
wichtigsten Ärzteverbände
und Vereinigungen statt:
zum Beispiel die Hauptver-
sammlung der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung
(KBV), des Hartmannbun-
des, des Marburger Bundes
sowie des Verbandes der
niedergelassenen Nichtkas-
senärzte Deutschlands.

Bei allen Veranstaltungen
standen die Beratungen zum
Kassenarztrecht im Mittel-
punkt.Der neue Entwurf ei-
nes „Gesetzes zur Regelung
der Beziehungen zwischen
Ärzten und Krankenkas-
sen“, wie das Kassenarzt-
recht offiziell hieß,ist am 19.
Juni 1954 in 1.Lesung in den
Deutschen Bundestag ein-
gebracht worden und an die
zuständigen Bundestagsaus-
schüsse überwiesen worden.
Die Stellungnahme der Ärz-
teschaft zu dem neuen Ge-
setzentwurf erfolgte vor al-
lem über die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung auf

einer außerordentlichen De-
legiertenversammlung En-
de Mai 1954 in Frankfurt,die
den Gesetzentwurf weitge-
hend begrüßt und gleichzei-
tig in einigen Punkten Ände-
rungen angemahnt hatte.Die
Delegierten des Ärztetages
verabschiedeten – der KBV-
Beschlussfassung folgend –
die Entschließung: „Der 57.
Deutsche Ärztetag betrach-
tet die Gesetzesvorlage der
Koalitionsparteien zur Än-
derung der §§ 368ff. der
Reichsversicherungsord-
nung als eine Grundlage für
die Regelung der Beziehun-
gen zwischen Ärzten und
Krankenkassen zum Nutzen
der Versicherten im Wege
der beiderseitigen Selbstver-
waltung.[…] Die Ärzteschaft
erwartet für die Zukunft ei-
ne gerechte und dem allge-
meinen Lohn- und Preisge-
füge angemessene Honorie-
rung ihrer Leistungen auch
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung“. Gleichzeitig
warb die Ärzteschaft „für ei-
ne verstärkte Zulassung von
frei praktizierenden Ärzten
durch Herabsetzung der Ver-
hältniszahl“. Zu diesem
Punkt fassten auch die De-
legierten des Marburger
Bundes und des Hartmann-
bundes entsprechende Be-
schlüsse auf den Hauptver-
sammlungen in Hamburg.
Sie forderten jeweils die He-
rabsetzung der Verhältnis-
zahl auf einen Arzt je 450
Versicherte. bre

Für rund 800 Ärztinnen
und Ärzte im Landesteil
Nordrhein sind die Richt-
größenprüfungen für das
Jahr 2001 beendet. Darauf
haben sich die nordrheini-
schen Krankenkassen und
die Kassenärztliche Verei-
nigung Nordrhein (KVNo)
geeinigt. Nach einer Mit-
teilung der KVNo werden
die Verfahren der Ärztin-
nen und Ärzte  eingestellt,
die bereits in den Jahren
1999 und/oder 2000 geprüft
worden waren, sofern kein
Regress vollzogen wurde
und aufgrund der Stellung-
nahme oder Einsicht in die
Verordnungsdaten das Wei-
terbestehen der Praxisbe-
sonderheiten zu erkennen
ist. Die Zahl der Richtgrö-
ßenprüfungen für das Jahr
2001 reduziert sich nach
KVNo-Angaben zunächst
von 1.840 auf rund 1.000.

„Auch für die verblei-
benden Prüfungen gilt:Ein
Verfahren bedeutet keines-
wegs,dass in jedem Fall ein
Regress erfolgt“, erklärte
Dr. Leonhard Hansen,
Vorsitzender der KVNo.
Hansen appellierte an die
betroffenen Kolleginnen
und Kollegen, die zuge-
sandten Unterlagen zu prü-
fen und die Gelegenheit zu
nutzen,eigene,entlastende
Argumente vorzutragen.In
der Vergangenheit seien le-
diglich bei rund zwölf Pro-
zent der geprüften Praxen
Regresse ausgesprochen
worden.

Die nordrheinischen
Krankenkassen und die
KV Nordrhein haben den
Prüfungsausschuss um ei-
ne entsprechende Verfah-
rensweise gebeten. Der
Ausschuss wird den Ärz-

tinnen und Ärzten, deren
Verfahren für das Jahr 2001
eingestellt werden, in den
nächsten Wochen einen
entsprechenden Bescheid
schicken. Durch die gerin-
gere Zahl der Verfahren
sind die Prüfgremien laut
KV in der Lage, die Ver-
fahren zügiger abzuarbei-
ten.Die Zahl der vorab be-
endeten Verfahren könne
noch weiter steigen. Denn
noch seien nicht alle Ver-
fahren des Jahres 2000 ab-
geschlossen. Sobald ein
2000er Verfahren ohne Re-
gress endet,werde das Ver-
fahren für 2001 ebenfalls
beendet, wenn die Beson-
derheiten weiter bestanden
haben.

Der Hartmannbund-
Landesverband Nordrhein
(HB) hat dagegen gefor-
dert,alle Prüfverfahren für
2001 auszusetzen.Die vom
Prüfungsausschuss über-
mittelten Daten seien nicht
valide. Darüber hinaus sei
die Richtgrößenvereinba-
rung erst im Mai 2001 und
damit verspätet veröffent-
licht worden. Die Landes-
delegiertenversammlung
des HB verlangte darüber
hinaus kürzlich in Bonn,die
Liste der für 2004 beschlos-
senen, von Amts wegen zu
berücksichtigenden Praxis-
besonderheiten auch für
die Vorjahre anzuwenden.
Darüber hinaus sollen nach
Auffassung des HB weite-
re Praxisbesonderheiten
anerkannt werden, zum
Beispiel die spezielle Aus-
richtung einer Praxis auf
besondere Behandlungen,
die Praxislage (Landpra-
xis/Stadtrandpraxis) oder
ein hoher Anteil von Rent-
nern. KVNo/uma

Vor 50 Jahren RICHTGRÖßENPRÜFUNGEN

800 Verfahren beendet

„Die Gemanagte
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